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etroas anberes als Sransöfifcß ju fpre»

cßen." (14.12.51).
Hlits biefen S3orteit fpricßt eine ernfte

OTaßnung an bie Seutfeßfcßroeiser. HBas

ßier ßöflicß „Sretmblicßkeit" genannt

<E. ß., SD. 31)r Korrektor roollte in bent

Sag: „Sas ©iitbürgeruugsgefud) eines

Staatenlofen rourbe abgelehnt, ineil ber

betreffenbe firf) nicfjt in feiner HBoßn«

gemeinbe einbürgern laffen tootlte", ben

„betreffenben" groß geschrieben ßaben.

©s ift begreiflid), baß gtoei SDtenfcßen

bariiber oerfctjiebener Hlnficßt fein können,
ttnb roenn bie 5rage aueß gar nicfjt ju
ben roelterfdjütternben gefjört — jeber

non 3ßnen mill bod) feine 6adje recfjt

tttadjen, unb barum ift fie beredjtigt. Hlber

ba fdjlägt ntan bod) einfach ben Suben

auf unb finbet: „ber betreffenbe". Socß

aud) bent Suben gegenüber barf man
feinen eigenen berftanb nid)t ausfdjalten ;

ba fjaben Sie recht- Seijen mir p 1 Hlud)

Sie mürben fcljreiben: ,,"2Iuf ber Straße
kam eilt roürbiger Hilter baßer", aber

aud) : „3d) traf Sinei 9Jîcimter, einen alten
unb eilten jungen." 3m erften Sali feßrei«

ben mir bas ©igenfdjaftsroort groß, roeil

es als Singroort gebraucht ift, im jmeiten
klein, roeil es reines ©igenfeßaftsroort ift
unb fid) auf bas oorausgeljetibe, im H3e«

roußtfein noch oorijanbene H13ort „Sötann"
besieht. 3ßie ift es nun mit unferut Staa«

tenlofen? ®s ift nid)t „ber betreffenbe

Staatenlofe" gemeint neben einem ober

meßrereit anbern Staatenlofen, fonberit

einfad) ber Dfann, ben es betrifft. Sias

HBort ift alfo bod) bingioörtlid) gebraucht

unb baßer groß gu fdjreiben. Sagegett

fpridjt nun freiließ in Subens ißorbemer«

roirb, ift ja nielfad) nur ein ©emifd) aus
Selbftfudjt, bie eigene Spradjkenntniffe
auffrifeßen roill, Hlufgeblafenßeit, bie glän«

Sen möcßte, unb mangelnbe Hldjtung ber

eigenen SRutterfpracße gegenüber. iö.

klingen, S. 24*, 9ïege[ I, 30, roonaeß

alle 3mr» unb 3aß!roörter klein su feßrei»

ben finb: ber eine, ber anbere, ber erfte

unb ber leßte (ber 5Reiße, nießt bem 5Ran«

ge nach). 9T£eßr als Smrroort ift bas frag«
ließe HBort ßier aud) nießt. 9ftan roill
non ißm keine ©igenfdjaft ausfpreeßen,

fonberit nur fagen : „5>cr, ben es betrifft."
Saß es bloßes SUrroort ift, fießt man
feßon baran, baß man es garts gut er»

feigen kann mit beut einfachen perfön»

ließen Sürroort „er". Sas roürbe alfo für
Äleinfcßreibung fpreeßen. HIber biefe Un»

terfeßeibung sroifcßen bingroörtlicß ge»

braudjtem ©igeitfdjaftsroort unbSHirroort,
insbefonbere smifdjen foldjen, bei benen

ber ©igenfeßaftsbegriff („ber Hüte") nod)

lebenbig ift, unb folcßen, roo er uerblaßt

ift, fiißrt su uitenblicßen Spißfinbigkeiteit
(ber erfte ber IReiße, ber ©rfte bem 9ian=

ge, ber Siüdjtigkeit naeß unb roirb ßof«

fentlicß friißer ober fpäter einmal auf»

geßobett, aueß lueuit nießt bie gauge ©roß«

feßreibung abgefdjafft roirb. Sßeoretifd)
kann man in biefent 3all beibc Sdjreib«
roeifen nerfteßen, aber ba ber Subcn bas

HBort groß fdjreibt unb es fiel) nießt loßnt,
lange bariiber su ftreiteit, roirb es am

heften fein, ißm su folgen. HBie matt ber

3rage ßätte aus bem HBege geßeit köit«

nen, ift fdjon aitgebeutet : mit bent HBört«

djen „er". Hlber im SRanufkript ftanb
eben bas langatmige Unglücksroort, ein

Ciebling ber Äansleifpradje, bas felber

Btiefkajten
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etwas anderes als Französisch zu spre-

chen." (14.12.S1),
Aus diesen Worten spricht eine ernste

Mahnung an die Deutschschweizer. Was
hier höflich „Freundlichkeit" genannt

E. K., ZV. Ihr Korrektor wollte in dem

Sah: „Das Einbürgerungsgesuch eines

Staatenlosen wurde abgelehnt, weil der

betreffende sich nicht in seiner Wohn-
gemeinde einbürgern lassen wollte", den

„betreffenden" groß geschrieben haben.

Es ist begreiflich, daß zwei Menschen
darüber verschiedener Ansicht sein können,
und wenn die Frage auch gar nicht zu
den welterschütternden gehört — jeder

von Ihnen will doch seine Sache recht

machen, und darum ist sie berechtigt. Aber
da schlägt man doch einfach den Duden

auf und findet: „der Betreffende". Doch

auch dem Duden gegenüber darf man
seinen eigenen Verstand nicht ausschalten:
da haben Sie recht. Sehen wir zu! Auch

Sie würden schreiben: „Auf der Straße
kam ein würdiger Alter daher", aber

auch : „Ich traf zwei Männer, einen alten
und einen jungen." Im ersten Fall schrei-

den wir das Eigenschaftswort groß, weil
es als Dingwort gebraucht ist, im zweiten

klein, weil es reines Eigenschaftswort ist

und sich aus das vorausgehende, im Be-
wußtsein noch vorhandene Wort „Mann"
bezieht. Wie ist es nun mit unserm Staa-
tenlosen? Es ist nicht „der betreffende

Staatenlose" gemeint neben einem oder

mehreren andern Staatenlosen, sondern

einfach der Mann, den es betrifft. Das
Wort ist also doch dingwörtlich gebraucht

und daher groß zu schreiben. Dagegen

spricht nun freilich in Dudens Borbemer-

wird, ist ja vielfach nur ein Gemisch aus
Selbstsucht, die eigene Sprachkenntnisse
auffrischen will, Aufgeblasenheit, die glän-
zen möchte, und mangelnde Achtung der

eigenen Muttersprache gegenüber. H.

klingen, S. 24*, Regel I, 3V, wonach
alle Für- und Zahlwörter klein zu schrei-

den sind : der eine, der andere, der erste

und der letzte (der Reihe, nicht dem Ran-
ge nach). Mehr als Fürwort ist das frag-
liche Wort hier auch nicht. Man will
von ihm keine Eigenschaft aussprechen,

sondern nur sagen: „Der, den es betrifft."
Daß es bloßes Fürwort ist, sieht man
schon daran, daß man es ganz gut er-

setzen kann mit dem einfachen persön-

lichen Fürwort „er". Das würde also für
Kleinschreibung sprechen. Aber diese Un-

terscheidung zwischen dingwörtlich ge-

brauchten! Eigenschaftswort und Fürwort,
insbesondere zwischen solchen, bei denen

der Eigenschaftsbegriff („der Alte") noch

lebendig ist, und solchen, wo er verblaßt
ist, führt zu unendlichen Spitzfindigkeiten
(der erste der Reihe, der Erste dem Ran-
ge, der Tüchtigkeit nach!) und wird Hof-

sentlich früher oder später einmal auf-

gehoben, auch wenn nicht die ganze Groß-
schreibung abgeschafft wird. Theoretisch

kann man in diesem Fall beide Schreib-
weisen verstehen, aber da der Duden das

Wort groß schreibt und es sich nicht lohnt,
lange darüber zu streiten, wird es am

besten sein, ihm zu folgen. Wie man der

Frage hätte aus dem Wege gehen kön-

neu, ist schon angedeutet: mit dem Wärt-
chen „er". Aber im Manuskript stand

eben das langatmige Unglllckswort, ein

Liebling der Kanzleisprache, das selber
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anfedjtbar ift, beim meiftens hanbelt es

fid) gor nidjt um einen Betreffenden, fon«

bem um einen Betroffenen.
p. m., HI. Blfo ber Sofjn bes £>errn

Pfarrers Sfcljubi in 3Ioribo möchte fei«

nen Stammbaum ins ©nglifclje überfein,
finbet aber in keinem B3örterbud) bie

Bebeutung uon „Sagroenoogt", roeldjes
21mt einer feiner Borfatjren innegehabt
bat. B3ir geben gern Auskunft über ben

îltlantifdjen ögean binroeg; oieileicbt hö«

ren aud) anbere £efer gern einmal, roas
bas merktoürbige B3ort bebeutet.

„Sagroen", mittelbod)beutf(b „Sag«
man", mar urfprünglid) ein Slädjenmah
für ein Stück £anb, bas ein Biotin in
einem Sag bearbeiten kann. Baraus bot

3ur 54. Aufgabe
Sidjer ift keinem aufmerkfamen £efer

gang toobl geroefen, als er im „Bunb"
las, ein Begierungsrat habe erklärt: „Ber
3entraloorftanb... beftätigl..., nie leere

B3at)lgettel beftellt ober burd) Britte be«

ft eilt hüben gu laffen." tüber roie

hätte er benn fageti follen? ©ine oer«

groichte Sache, bie brei 3eitroörtcr rid)tig
in ihr gegenfeitiges Bcrl)ältnis gu ftellen
unb in bie richtige Beihettfolge gu brin»

gen! 3n iniinblidjer Bebe ift bie @nt«

gleifung oergeihlid). Ber Stud) ift, bajf
ber 3entraloorftanb etroas nidjt nur nicht
felber tut ober getan hat, fonbern hat tun
ober oielmehr nidjt tun laffen. ©eben
mir Sdjritt für Schritt nor : B3as man
beftätigt, kann man burd) bie Bennform
mit „gu" ausbrücken, unb roenit bie gu

beftätigenbe Sjanblung fchon gefdjchen ift,
muh bas $ilfsgeitmort ber Bergangen«
heit in ber Bennform mit „gu" erfd)ef«

fid) im ©larnerlanb bie Bebeutung ,,©e»
meinbe" entroickelt; fo befteljt ber5?anton
©larus aus 28 Sagmen. Ber Sagroen«

Bogt nun ift ber ©emeinbeoerroalter,
alfo nidjt etroa ber ©emeinbeuorftefjer
ober Bürgermeifter, fonbern ber Blann,
ber bie ©üter ber ©emeinbe uerroaltet
unb bie öffentlidjen Arbeiten leitet, ©s
roirb nidjt fdjroer fein, bafür einen eng«

lifchen Sitel gu finben. „Bogt" fagt man
heute noch für ben Bormunb einer B5ai«
fe ; er ift immer ein Berroalter in öffent«

lidjem Auftrag. „Sagroenuogt" ift alfo
ein munbartlidjer, aber im ©larnerlanb
amtlich gebräuchlicher ?lusbrudt; kein
2Bunber, ift er in keinem 333örterburi)

gu finben.

nen, ebenfalls am Sdjluffe. Bitfitig ift
alfo: „3d) beftätige, beftellt gu haben."
SBenn biefer Borftanb nur hätte beftä«

tigen müffen, bah ff felber keine leeren

B3al)!gettel beftellt habe, hätte ber Beb«

ner fidjer richtig gefagt: „.. nie leere

2Bat)tgettel beftellt gu haben". 5Iber ber

Borftanb beftätigt nod) ein groeites: er

hat fie aud) nidjt beftelten laffen. Bod)
bas änbert nichts an ber Satfadje, bah
ber Bebenfag auf „gu haben" ausgehen

muh, benn aud) bicfe Sfanblung (ober

Bidjthanblung) liegt in ber Bergangen»
heit, unb ber Borfdjlag : „beftellt gu ha«

ben ober beftellt haben gu laffen" kamt

nidjt ridjtig fein, fonbern gufammen er»

gibt bas : „Ber 3entraloorftanb beftätigt,
nie leere B3at)lgettet beftellt ober burd)
Britte be ft eilen laffen gu habe it."
B5tr ftellen einanber gegenüber:
falfd) : beftellt haben gu laffen

ridjtig: beftellen laffen gu haben.

Zuc ©cbättfung des 6pt?ad)gefübl5
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anfechtbar ist, denn meistens handelt es

sich gar nicht um einen Betreffenden, son-

dern um einen Betroffenen.
A. M., !N. Also der Sohn des Herrn

Pfarrers Tschudi in Florida möchte sei-

neu Stammbaum ins Englische übersetzen,

findet aber in keinem Wörterbuch die

Bedeutung von „Tagwenvogt", welches

Amt einer seiner Borfahren innegehabt
hat. Wir geben gern AusKunst über den

Atlantischen Ozean hinweg? vielleicht hö-
ren auch andere Leser gern einmal, was
das merkwürdige Wort bedeutet.

„Tagwen", mittelhochdeutsch „Tag-
wan", war ursprünglich ein Flächenmaß
für ein Stück Land, das ein Mann in
einem Tag bearbeiten kann. Daraus hat

Zur S4. Aufgabe
Sicher ist keinem aufmerksamen Leser

ganz wohl gewesen, als er im „Bund"
las, ein Regierungsrat habe erklärt: „Der
Zentralvorstand... bestätigt..., nie leere

Wahlzettcl bestellt oder durch Dritte be-
stellt haben zu lassen." Aber wie
hätte er denn sagen sollen? Eine ver-
zwickte Sache, die drei Zeitwörter richtig
in ihr gegenseitiges Verhältnis zu stellen
und in die richtige Reihenfolge zu brin-
gen! Zu mündlicher Rede ist die Ent-
gleisung verzeihlich. Der Fluch ist, daß
der Zentralvorstand etwas nicht nur nicht
selber tut oder getan hat, sondern hat tun
oder vielmehr nicht tun lassen. Gehen
wir Schritt für Schritt vor: Was man
bestätigt, kann man durch die Nennform
mit „zu" ausdrücken, und wenn die zu
bestätigende Handlung schon geschehen ist,

muß das Hilfszeitwort der Bergangen-
heit in der Nennform mit „zu" erschei-

sich im Glarnerland die Bedeutung „Ge-
meinde" entwickelt? so besteht der Kanton
Glarus aus 28 Tagwen. Der Tagwen-
Bogt nun ist der Gemeindeverwalter,
also nicht etwa der Gemeindevorsteher
oder Bürgermeister, sondern der Mann,
der die Güter der Gemeinde verwaltet
und die öffentlichen Arbeiten leitet. Es
wird nicht schwer sein, dafür einen eng-
lischen Titel zu finden. „Bogt" sagt man
heute noch für den Bormund einer Wai-
se? er ist immer ein Verwalter in öffent-
licheni Auftrag. „Tagwenvogt" ist also
ein mundartlicher, aber im Glarnerland
amtlich gebräuchlicher Ausdruck? kein

Wunder, ist er in keinem Wörterbuch

zu finden.

nen, ebenfalls am Schlüsse. Richtig ist

also: „Ich bestätige, bestellt zu haben."
Wenn dieser Borstand nur hätte bestä-

tigen müssen, daß er selber keine leeren

Wahlzettel bestellt habe, hätte der Red-

ner sicher richtig gesagt: „.. nie leere

Wahlzettel bestellt zu haben". Aber der

Borstand bestätigt noch ein zweites: er

hat sie auch nicht bestellen lassen. Doch
das ändert nichts an der Tatsache, daß
der Nebensatz auf „zu haben" ausgehen
muß, denn auch diese Handlung (oder

Nichthaudlung) liegt in der Bergangen-
heit, und der Borschlag: „bestellt zu ha-
den oder bestellt haben zu lassen" kann
nicht richtig sein, sondern zusammen er-

gibt das: „Der Zentralvorstand bestätigt,
nie leere Wahlzettel bestellt oder durch

Dritte be st elle n lassen zu habe n."
Wir stellen einander gegenüber:
falsch: bestellt haben zu lassen

richtig: bestellen lassen zu haben.

Sur Schürfung des Sprachgefühls
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